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Spielrecht- / Mitgliedschaftsmodell 
 
 
Präambel 
 
Die Zürisee Golf AG plant, erstellt und finanziert die gesamte Golfanlage. Als 
Eigentümerin unterhält sie die Golfanlage und stellt die gesamte Organisation für den 
Spielbereich wie auch für das Restaurant zur Verfügung.  

Der Verein ist für den sportlichen sowie sozialen Bereich des Golfspiels zuständig. Die 
AG verkauft den Clubmitgliedern Spielrechte, ohne dass diese Eigentümer der AG und/oder 
der Anlage werden.  

Die AG wählt ein Finanzierungsmodell, das in genügendem Masse sicherstellt, dass die 
Anlage in sinnvollen Zeitabständen den sich ändernden Anforderungen an einen qualitativ 
hochwertigen Platz gerecht werden kann. Zudem wird den zunehmenden 
Migrationsbedürfnissen der Bevölkerung und somit auch der Golfer Rechnung getragen. Des 
weitern kann heute nicht abgeschätzt werden, in welche Richtung sich der Golfsport in der 
Schweiz entwickelt. Starre Modelle werden in absehbarer Zeit mit Schwierigkeiten kämpfen 
müssen.  

Es wird daher ein Modell vorgeschlagen, welches sich auf eine Zeitspanne von 10 Jahren 
bezieht und die Möglichkeit offen lässt, danach den Platz, die Finanzierung sowie das Konzept 
neu zu überdenken und den veränderten Bedürfnissen anzupassen. 
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Zwei Varianten von Spielberechtigungen 
 
Es werden grundsätzlich zwei Arten von Spielberechtigungen angeboten: 
Zehnjahresmitgliedschaften und Einjahresmitgliedschaften.  
 
Zehnjahresmitgliedschaft 
Bei der Zehnjahresmitgliedschaft zahlt das Mitglied zu Beginn der Zehnjahresperiode einen 
Mitgliedschaftsbeitrag für das Spielrecht über die ganzen 10 Jahre. Jährlich wird dem Mitglied 
ein Zehntel dieses Beitrages abgeschrieben, so dass das Kapital nach 10 Jahren komplett 
abgeschrieben ist. Das Mitglied hat das Recht, seine Mitgliedschaft nach 10 Jahren zu den 
dannzumal geltenden Konditionen zu erneuern, die maximal 20 Prozent über den 
Preiskonditionen bei seinem Eintritt liegen werden. Wenn ein Mitglied vor dem Ablauf der 
Zehnjahresperiode austritt, werden ihm die Zehntel für die nicht beanspruchten Jahre 
zurückbezahlt, sofern ein Nachfolger verpflichtet werden kann und der Bestand von 500 
ordentlichen Mitgliedern nicht unterschritten wird. So wird sichergestellt, dass die Liquidität der 
Golf AG zum Wohl eines gesicherten Spielbetriebs jederzeit gewährleistet bleibt. 
 
Einjahresmitgliedschaft 
Bei der Einjahresmitgliedschaft zahlt das Mitglied zu Beginn jedes Jahres einen 
Mitgliedschaftsbeitrag für das Spielrecht. Das Mitglied hat das Recht, seine Mitgliedschaft 
jedes Jahr zu erneuern, ausübbar per Ende November eines Jahres. 
 
Maximale Mitgliederzahl 
Die Grobkalkulationen für die Finanzierung und den Unterhalt des Platzes basieren auf der 
Annahme von 700 ordentlichen Mitgliedschaften. Die Zürisee Golf AG garantiert, maximal 900  
gleichzeitig laufende ordentliche Spielberechtigungen zu gewähren (Obergrenze). Der 
Vorstand des Golfclubs hat das Recht, die Einhaltung dieser Verpflichtung jährlich zu 
überprüfen. 
 
A fonds perdu 
Weil das Konzept keinen Verkauf von  lebenslangen Spielberechtigungen vorsieht, soll der à-
fonds-perdu-Anteil tief gehalten werden. Zudem gilt als Prinzip, dass ein Mitglied den à-fonds-
perdu-Beitrag nur einmal, bei seinem ersten Eintritt, zu entrichten hat. Wenn ein Mitglied seine 
Mitgliedschaft aussetzt und später wieder neu einsteigt oder von einer Kategorie in die andere 
wechselt, ist kein à-fonds-perdu-Beitrag mehr geschuldet. Um den Mitgliedern die 
grösstmögliche Flexibilität bei der Auswahl der Kategorien zu gewähren, soll der à-fonds-
perdu-Beitrag für alle Kategorien gleich sein. 
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Twenmitgliedschaft 
Um auf die spezielle Lebenssituation jung im Erwerbsleben fussfassender Golfer Rücksicht zu 
nehmen, hat ein Mitglied ab dem 20. bis zum 26. Altersjahr nur den à-fonds-perdu-Beitrag zu 
entrichten. Danach kann sich das Mitglied für die Einjahres- oder Zehnjahresmitgliedschaft 
entscheiden. 
 
 
Jahresbeitrag 
Neben den verschiedenen Mitgliedschaftsbeiträgen zur Finanzierung und Amortisation der 
Anlage werden Jahresbeiträge erhoben, die dem Unterhalt des Platzes und der Organisation 
des Spielbetriebes dienen. Sie sollen für alle ordentlichen Mitglieder gleich hoch sein. 
Tweenmitglieder zahlen den halben Jahresbeitrag. Jugendliche unter 20 Jahren etwa einen 
Viertel des ordentlichen Jahresbeitrages.  
 
Für den Jahresbeitrag lautet die Zielvorgabe 2500 Franken. Muss er erhöht werden, so wird 
der Jahresbeitrag den Durchschnitt des Jahresbeitrages von zehn vergleichbaren, 
schweizerischen Golfanlagen nicht überschreiten. Der Vorstand des Golfclubs hat das Recht, 
die Einhaltung dieser Verpflichtung jährlich zu überprüfen. 
 
 
Zuteilung der Spielrechte bei knappem Angebot 
 
Grundsätzlich gilt bei knappem Spielrechtangebot die geographische Nähe des Wohn- oder 
Arbeitsorts zum Golfplatz als Vorzugskriterium.  
 
Dabei gelten folgende Prioritäten: 
1. Einwohner von Meilen und Herrliberg 
2. Arbeitnehmer (regelmässig, hauptberuflich) in Meilen und Herrliberg 
3. Einwohner von andern Verbandsgemeinden der ZPP: Zürcher Planungsgruppe Pfannenstiel 
(Bezirk Meilen, Egg und Oetwil am See) 
 
Eine Juniorenmitgliedschaft steht – soweit verfügbar - auch Kindern von Eltern offen, die nicht 
Mitglied sind. Bei Knappheit der Plätze werden die Junioren gemäss den Empfehlungen der 
Talentsuchprogramme des Schweizer Golfverbandes (ASG / ASGI) ausgewählt. 
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Optionsverkauf auf Spielrechte 
 
In der Aufstellung der Mitgliedschaftskategorien sind die Zielvorstellungen für den Verkauf von 
Spielrechten formuliert. Dabei handelt es sich um Kalkulationen ohne verbindlichen Charakter 
für den späteren Verkauf von Spielrechten  (keine Preisgarantie).  
 
Im Gegensatz dazu werden den Optionshaltern die Preise für die Eintritts- und 
Benutzungsgebühr (ohne Jahresbeitrag) garantiert. Sollte bei Baubeginn der Anlage der 
Zielpreis tiefer angesetzt werden müssen,  gilt der tiefere Preis (Meistbegünstigung) . 
 
Jeder Erwachsene kann eine Option zum Erwerb eines Spielrechts zeichnen (beschränkte 
Anzahl). Angeboten werden diese Optionen prioritär den Mitgliedern des Fördervereins. 
Voraussetzung zum Erwerb einer Option ist jedenfalls der Beitritt zum Förderverein. 
 
 
Für den Optionspreis von Fr. 2500.- 
 
erhält der  Optionshalter das Recht, im Fall der Realisierung des Projekts ein Spielrecht im 
Zürisee Golf zu den nachstehenden Konditionen zu erwerben. Zudem entfällt  die Entrichtung 
des à-fonds-perdu-Beitrages. Wird das Golfprojekt realisiert, wird der Optionshalter somit mit 
garantierten Konditionen für seine Risikobereitschaft belohnt. Zudem ist ein Kapitalvorteil von 
mindestens Fr. 1500 vorgesehenen. Es besteht keine Pflicht, die Option einzulösen. Wenn das 
Golfprojekt nicht realisiert werden kann, verfällt der Optionspreis als Risikobeitrag (à fonds 
perdu) zur Deckung der Vorprojektkosten.  
 
Eltern erhalten mit dem Erwerb ihrer Option die Garantie, dass – falls gewünscht – auch die 
Kinder aufgenommen werden, wenn die beiden Optionen ausgeübt werden. 
 
 
 
 
 
Meilen, 16. Juni 2003 
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